
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-1-4 BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) 
 

1. Aktualisierung 2010 (11. Juni 2010) 
 
 
Die BGB-Informationspflichten-Verordnung wurde durch Art. 9 Nr. 1, 2 und 4 des Gesetzes zur Umset-
zung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 
Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2355, 
mit Wirkung vom 31. Oktober 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 1  Informationspflichten bei Fernabsatzver-
trägen 

(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher 
gemäß § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs folgende Informationen zur Verfügung stel-
len: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öf-
fentliche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die zuge-
hörige Registernummer oder gleichwertige 
Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unterneh-
mers in dem Mitgliedstaat, in dem der Ver-
braucher seinen Wohnsitz hat, wenn es ei-
nen solchen Vertreter gibt, oder die Identität 
einer anderen gewerblich tätigen Person als 
dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit 
dieser geschäftlich zu tun hat, und die Ei-
genschaft, in der diese Person gegenüber 
dem Verbraucher tätig wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unterneh-
mers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen diesem, sei-
nem Vertreter oder einer anderen gewerb-
lich tätigen Person gemäß Nummer 2 und 
dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen 
oder -gruppen auch den Namen eines Ver-
tretungsberechtigten, 

4. wesentliche Merkmale der Ware oder 
Dienstleistung sowie darüber, wie der Ver-
trag zustande kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn die-
ser eine dauernde oder regelmäßig wieder-
kehrende Leistung zum Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis 
gleichwertige Leistung (Ware oder Dienst-
leistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, 
die versprochene Leistung im Fall ihrer 
Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, 
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7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleis-
tung einschließlich aller damit verbundenen 
Preisbestandteile sowie alle über den Un-
ternehmer abgeführten Steuern oder, wenn 
kein genauer Preis angegeben werden 
kann, über die Grundlage für seine Berech-
nung, die dem Verbraucher eine Überprü-
fung des Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- 
und Versandkosten sowie einen Hinweis auf 
mögliche weitere Steuern oder Kosten, die 
nicht über den Unternehmer abgeführt oder 
von ihm in Rechnung gestellt werden, 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und 
der Lieferung oder Erfüllung, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wi-
derrufs- oder Rückgaberechts sowie die Be-
dingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Namen und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder 
der Rückgabe, einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Verbraucher im 
Fall des Widerrufs oder der Rückgabe ge-
mäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs für die erbrachte Dienstleistung zu 
zahlen hat, 

11. alle spezifischen, zusätzlichen Kosten, die 
der Verbraucher für die Benutzung des Fern-
kommunikationsmittels zu tragen hat, wenn 
solche zusätzlichen Kosten durch den Unter-
nehmer in Rechnung gestellt werden, und 

12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen, bei-
spielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich des 
Preises. 

(2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienst-
leistungen muss der Unternehmer dem Verbrau-
cher gemäß § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ferner folgende Informationen zur Ver-
fügung stellen: 

1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unterneh-
mers und die für seine Zulassung zuständi-
ge Aufsichtsbehörde, 

2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die 
Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente 
bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merk-
male oder der durchzuführenden Vorgänge 
mit speziellen Risiken behaftet sind oder de-
ren Preis Schwankungen auf dem Finanz-
markt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und dass in der Ver-
gangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indi-
kator für künftige Erträge sind, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

3. die vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen, 

4. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
deren Recht der Unternehmer der Aufnah-
me von Beziehungen zum Verbraucher vor 
Abschluss des Fernabsatzvertrags zugrunde 
legt, 

5. eine Vertragsklausel über das auf den Fern-
absatzvertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht, 

6. die Sprachen, in welchen die Vertragsbe-
dingungen und die in dieser Vorschrift ge-
nannten Vorabinformationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in welchen sich 
der Unternehmer verpflichtet, mit Zustim-
mung des Verbrauchers die Kommunikation 
während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen, 

7. einen möglichen Zugang des Verbrauchers 
zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebe-
nenfalls die Voraussetzungen für diesen Zu-
gang und 

8. das Bestehen eines Garantiefonds oder an-
derer Entschädigungsregelungen, die nicht 
unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 30. 
Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 
97/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 3. März 1997 über Systeme 
für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG 
Nr. L 84 S. 22) fallen. 

(3) Bei Telefongesprächen hat der Unterneh-
mer dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs nur Informationen nach 
Absatz 1 zur Verfügung zu stellen, wobei eine 
Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur erforderlich ist, 
wenn der Verbraucher eine Vorauszahlung zu 
leisten hat. Satz 1 gilt nur, wenn der Unternehmer 
den Verbraucher darüber informiert hat, dass auf 
Wunsch weitere Informationen übermittelt werden 
können und welcher Art diese Informationen sind, 
und der Verbraucher ausdrücklich auf die Über-
mittlung der weiteren Informationen vor Abgabe 
seiner Vertragserklärung verzichtet hat. 

(4) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ge-
mäß § 312c Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
folgende Informationen in Textform mitzuteilen: 

1. die in Absatz 1 genannten Informationen, 
2. bei Finanzdienstleistungen auch die in Ab-

satz 2 genannten Informationen, 
3. bei der Lieferung von Waren und sonstigen 

Dienstleistungen ferner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

a) die in Absatz 2 Nr. 3 genannten Informa-
tionen bei Verträgen, die ein Dauer-
schuldverhältnis betreffen und für eine 
längere Zeit als ein Jahr oder für unbe-
stimmte Zeit geschlossen sind, sowie 

b) Informationen über Kundendienst und 
geltende Gewährleistungs- und Garan-
tiebedingungen. 

Zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach Ab-
satz 1 Nr. 10 über das Bestehen des Widerrufs- 
oder Rückgaberechts kann der Unternehmer das 
in § 14 für die Belehrung über das Widerrufs- oder 
Rückgaberecht bestimmte Muster verwenden. 
Soweit die Mitteilung nach Satz 1 durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt, sind 
die Informationen nach Absatz 1 Nr. 3 und 10, 
Absatz 2 Nr. 3 sowie Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b in 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form mitzuteilen. 
 
§ 2  Informationspflichten bei und Vertragsin-
halt von Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

(1) … 
(2) Der Prospekt muss außerdem folgende An-

gaben enthalten: 
1. einen Hinweis auf das Recht des Verbrau-

chers zum Widerruf gemäß den §§ 485, 355 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Namen und 
ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegen-
über dem der Widerruf zu erfolgen hat, ei-
nen Hinweis auf die Widerrufsfrist und die 
Form der Widerrufserklärung sowie darauf, 
dass die Widerrufsfrist durch rechtzeitige 
Absendung der Widerrufserklärung gewahrt 
wird; gegebenenfalls muss der Prospekt 
auch die Kosten angeben, die der Verbrau-
cher im Fall des Widerrufs in Übereinstim-
mung mit § 485 Abs. 5 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zu erstatten hat, 

2. einen Hinweis, wie weitere Informationen zu 
erhalten sind. 

(3) … 
 
 

Abschnitt 2 
Informationspflichten bei Verträgen im  

elektronischen Geschäftsverkehr 
 
§ 3  Kundeninformationspflichten des Unter-
nehmers bei Verträgen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsver-
kehr muss der Unternehmer den Kunden gemäß 
§ 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  Informationspflichten bei und Vertragsin-
halt von Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

(1) (unverändert) 
(2) Der Prospekt muss außerdem folgende An-

gaben enthalten: 
1. eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chende Belehrung über das Widerrufs-
recht des Verbrauchers gemäß den 
§§ 485, 355 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs; gegebenenfalls muss der Prospekt 
auch die Kosten angeben, die der Verbrau-
cher im Fall des Widerrufs in Übereinstim-
mung mit § 485 Abs. 5 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zu erstatten hat, 

 
 
 
 

2. einen Hinweis, wie weitere Informationen zu 
erhalten sind. 

(3) (unverändert) 
 



 

 

    
 

setzbuchs informieren 
1. über die einzelnen technischen Schritte, die 

zu einem Vertragsschluss führen, 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Ver-

tragsschluss von dem Unternehmer gespei-
chert wird und ob er dem Kunden zugäng-
lich ist, 

3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zur Verfügung gestellten technischen 
Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Be-
stellung erkennen und berichtigen kann, 

4. über die für den Vertragsschluss zur Verfü-
gung stehenden Sprachen und 

5. über sämtliche einschlägigen Verhaltensko-
dizes, denen sich der Unternehmer unter-
wirft, sowie die Möglichkeit eines elektroni-
schen Zugangs zu diesen Regelwerken. 

 
 

Abschnitt 5 
Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 
 
§ 14  Form der Widerrufs- und Rückgabebeleh-
rung, Verwendung eines Musters 

(1) Die Belehrung über das Widerrufsrecht ge-
nügt den Anforderungen des § 355 Abs. 2 und den 
diesen ergänzenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 2 in 
Textform verwandt wird. 

(2) Die Belehrung über das Rückgaberecht ge-
nügt den Anforderungen des § 356 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 und den diesen ergänzenden Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das Muster 
der Anlage 3 verwandt wird. 

(3) Verwendet der Unternehmer für die Beleh-
rung das Muster der Anlage 2 oder 3, darf er in 
Format und Schriftgröße von dem Muster abwei-
chen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzei-
chen des Unternehmers anbringen. 

(4) Belehrt der Unternehmer den Verbraucher 
ohne Verwendung des Musters der Anlage 2 
oder 3 über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht, 
muss er in der Belehrung seine ladungsfähige 
Anschrift angeben. 
 
 
Anlage 2 
 
Anlage 3 
 
 
 


